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Tagesordnung für die Sitzung des Regionalrates am 5. Juli 2012  

 
1. Regularien 
 
2. Entwurf des neuen Landesentwicklungsplans NRW – Sachlicher Teilplan Großflächi-

ger Einzelhandel 
- Vorstellung durch Herrn Dr.-Ing. Christoph Epping, Ltd. Ministerialrat Staatskanzlei 

NRW 
 

3. Verkehr  
a) Bundesverkehrswegeplan 2015 

- Information zum Verfahrensablauf  
- Vorabbeteiligung der Kreise 
Vorlage 11/02/12 
 

b) Erhaltungsbedarf an Landesstraßen 
- Vorstellung der von der CDU-Fraktion des Regionalrates in Auftrag gegebenen 

„Studie zum Zustand der Landesstraßen in Südwestfalen“ durch Herrn 
Prof. Dr.-Ing.  Jürgen Steinbrecher, Universität Siegen, und Beratung 

 
4. Sachlicher Teilabschnitt „Energie“ des Regionalplanes Arnsberg 

- Beratung und Beschlussfassung über die Leitlinien 
Vorlage 12/02/12 

 
5. REGIONALE 2013 

- Information über den Stand der Projekte und Förderverfahren  
Vorlage 13/02/12 

 
6. Mitteilungen und Anfragen  
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zu TOP 1:  Der Vorsitzende, Herr Droege, eröffnet die Sitzung des Regionalrates und 
 stellt fest, dass hierzu ordnungsgemäß eingeladen wurde und der Regionalrat 
 beschlussfähig ist. 

 
Er begrüßt den Bürgermeister der Stadt Attendorn, Herrn Hilleke, als Gastge-
ber für die Sitzung. 
Als Referenten zum TOP 2 heißt er Herrn Dr.-Ing. Epping und Frau Jaehr-
ling von der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen willkommen. Zu 
TOP 3 b begrüßt er Herrn Prof. Dr.-Ing. Steinbrecher von der Universität 
Siegen und Frau Dr. Schmidt vom Landesbetrieb Straßenbau NRW. 
 
Er begrüßt Herrn Regierungsvizepräsident Milk und seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, ebenso wie die Vertreterinnen und Vertreter der Presse.  
 

 Nachfolgend richtet Herr Bürgermeister Hilleke Grußworte an die Sitzungs-
teilnehmer.  

 
Der Vorsitzende stellt die Tagesordnung fest. 

 
 Zur Mitunterzeichnung der Niederschrift wird das Regionalratsmitglied        

Elmar Reuter benannt.  
 

Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
Der Regionalrat genehmigt die vorliegende Niederschrift über die Sitzung des 
Regionalrates am 27. März 2012.  
  

zu TOP 2: Herr Dr.-Ing. Epping und Frau Jaehrling erläutern den Entwurf des neuen 
Landesentwicklungsplans NRW (LEP) – Sachlicher Teilplan Großflächiger 
Einzelhandel und das Verfahren zu dessen Aufstellung anhand des als Anla-
ge II beigefügten PowerPoint-Vortrages. 

  
 Das Thema wird auch vor dem Hintergrund der angekündigten Planung eines 

Factory Outlet Centers in Werl und der Planung von weiteren Factory Outlet 
Centern in Hagen und Remscheid diskutiert. 

 
Herr Reuter bemerkt, das Thema müsse u. a. auch aus Sicht der demogra-
phischen Veränderungen der Gesellschaft und der Auswirkungen auf die 
Standortqualität der Innenstadtlagen mit Facheinzelhandel, Dienstleistern, 
Gastronomie aufgegriffen werden. In der Sitzung im September habe der Re-
gionalrat möglichst unter Kenntnis der Beiträge der Kommunen und sonstiger 
Verbände über seine Stellungnahme zu beraten. 
 
Herr Dr.-Ing. Epping betont, im Zweifel warte die Staatskanzlei im Verfahren 
des gesamten LEP – nicht des sachlichen Teilplans Großflächiger Einzelhan-
del – auf die Stellungnahme des Regionalrates, damit dieser seine Stellung-
nahme in Kenntnis der Beiträge der Kommunen abgeben könne. 
 
Der Vorsitzende hält fest, der Regionalrat müsse in der Sitzung im Septem-
ber auch zu der von Herrn Ewald aufgeworfenen Frage der Berücksichtigung 
einer kumulierenden Wirkung mehrerer Factory Outlet Center bei Planungen 
beraten. 
Herr Dr. Epping erklärt, diese Anmerkung werde gerne aufgegriffen. Die kon-
krete rechtliche Umsetzungsmöglichkeit im LEP-Teilplan werde geprüft. 
Er erklärt auf entsprechende Rückfrage von Herrn Droege, der Entwurf des 
sachlichen Teilplans Großflächiger Einzelhandel des LEP solle bis Ende des 
Jahres vorliegen.  
 



 4 

zu TOP 3 a: Zur Vorlage ist mit Schreiben vom 12. Juni 2012 eine erste Ergänzung ver-
sandt worden. Als Tischvorlage liegt eine weitere Ergänzung aus. 
 
Der Vorsitzende erklärt, er gehe davon aus, dass eine mögliche Priorisierung 
und eine konkrete Beschlussfassung erst in einer der nächsten Regionalrats-
sitzungen nach entsprechender Beratung in der Verkehrskommission erfolge. 
 
Herr Brunsmeier plädiert u. a. vor dem Hintergrund der Haushaltslage für ei-
ne Priorisierung der Vorhaben, da derzeit jeder Kreis alle Maßnahmen des 
Bundesverkehrswegeplans 2003 – neben weiteren – gemeldet habe. Hierzu 
sei u. a. die Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-Analysen, von ökologischen 
Beschränkungen, von Alternativenprüfungen und des Maßes der Akzeptanz 
bei den Bürgern erforderlich. 
 
Herr Hansen spricht sich für eine Bewertung der Maßnahmen vor Ort und die 
Meldung einer Gesamtkonzeption für die Region unter Verzicht auf Neubau-
maßnahmen aus.  
 
Herr Schulte widerspricht für die CDU-Fraktion, indem er bittet, im weiteren 
Verfahren vor allem zunächst mal das Bewertungsergebnis des Bundes mit 
evtl. neuen Parametern für die Priorisierung von Projekten in der Fortschrei-
bung des Planes abzuwarten. 
 
Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
Der Regionalrat nimmt die Information zur Kenntnis. 

 
zu TOP 3 b: Herr Prof. Dr.-Ing. Steinbrecher stellt die „Studie zum Zustand der Landes-

straßen in Südwestfalen“ anhand des als Anlage III beigefügten PowerPoint-
Vortrages vor. 
 
Herr Reuter erläutert den Hintergrund der Gutachtenbeauftragung und des 
als Tischvorlage ausliegenden Resolutionsentwurfes der CDU-Fraktion. 
 
Herr Ewald teilt mit, die SPD-Fraktion stimme der Resolution zu. Er stößt in 
Anknüpfung an den Resolutionstext und an die Sitzung der Verkehrskommis-
sion am 12. September 2011 nochmals eine Debatte über die Transparenz 
der Verteilmechanismen der Haushaltsmittel an. Im Verlauf dieser Debatte er-
läutert Frau Dr. Schmidt die Grundlagen der Verteilung und das Priorisie-
rungsverfahren. Weiterhin führt sie aus, für das Jahr 2011 hätten lt. Haus-
haltsansatz 78,48 Mio. € für die Erhaltung zur Verfügung gestanden, veraus-
gabt worden seien letztlich 88,18 Mio. €. Davon entfielen auf die Regionalnie-
derlassung Südwestfalen 17,6 %, obwohl Südwestfalen nur 10 % Anteil am 
Gesamtlandesstraßennetz habe. Daneben bestehe in Südwestfalen die Mög-
lichkeit, durch das Public Private Partnership-Modell weitere 100 Netz-
kilometer Landesstraßen (für 1,6 Mio. €/Jahr) zu erhalten.  
Sie kann das Engagement des Regionalrates zur Verbesserung der Transpa-
renz der Verteilung und zur Erhöhung der Mittel nachvollziehen. 
 
Herr Ewald hält es für erforderlich, das Thema „Herstellen der Transparenz 
bei der Verteilung der Mittel zur Straßenerhaltung“ im Blick zu behalten. Auch 
die Herren Reuter und Hansen sehen in den Ausführungen von Frau 
Dr. Schmidt keinen Beitrag, der eine zufriedenstellende Transparenz für den 
Regionalrat herstellen kann. 
 

 Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
1. Der Regionalrat verabschiedet die als Anlage IV beigefügte Resolution.  
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2. Adressaten der Resolution sind die Landesregierung (Verkehrsminister des 
Landes NRW) sowie der Landtag (Landtagsfraktionen). 

 
zu TOP 4: Frau Krusat-Barnickel teilt mit, sofern die Leitlinien verabschiedet würden, 

finde am 13. Juli 2012 eine Veranstaltung für die Kreise und Kommunen im 
Bereich des Regionalrates Arnsberg zur Vorstellung der Leitlinien statt. 
Die Bezirksregierung schlage dem Regionalrat darüber hinaus vor, die Leitli-
nien nach der Sommerpause in den fünf Kreisen Südwestfalens der interes-
sierten Öffentlichkeit als Basis für eine Diskussion zu präsentieren. Die Leitli-
nien sollten aber nicht mehr geändert werden, sondern vielmehr die aus den 
zusätzlichen Terminen gewonnenen Erkenntnisse als Hinweise für das Regio-
nalplanverfahren zum sachlichen Teilabschnitt „Energie“ genutzt werden. 
 
Herr Pendzich unterstützt den von Frau Krusat-Barnickel dargelegten Vor-
schlag. Mit diesen Veranstaltungen könne die Arbeit des Regionalrates in der 
Region und deren praktische Auswirkungen kenntlich gemacht werden. 
Die Leitlinien stellten einen Orientierungsrahmen dar, ebenso wie ein Ge-
sprächsangebot. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, bei einer Verabschiedung der Leitlinien hätten die-
se eine Selbstbindungsfunktion für den Regionalrat und die Bezirksregierung. 

 
Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
Der Regionalrat beschließt die Leitlinien zum Regionalplan Arnsberg, sachli-
cher Teilabschnitt „Energie“ (Anlage) als Diskussionsgrundlage und inhaltli-
chen Rahmen für die Entwicklung des Regionalplanentwurfes. 
 

zu TOP 5: Als Tischvorlage liegt eine Information über die am 4. Juli 2012 getroffenen 
Entscheidungen des REGIONALE-Ausschusses aus. Es ergeben sich keine 
Wortmeldungen. 

 
Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
Der Regionalrat nimmt die Information zur Kenntnis. 
 

zu TOP 6: Als Tischvorlage liegt die Mitteilung Nr. 6.1 „Errichtung und Betrieb einer 
Phototvoltaikanlage auf Deponiegelände“ aus. 
 
Weiterhin ist eine ergänzende Antwort zu der ursprünglichen Anfrage von 
Herrn Hansen zur Eisenbahntrasse Hemer–Menden als Tischvorlage ver-
teilt worden.  
 
Hierzu ergeben sich keine weiteren Wortmeldungen.  
 
 

Der Vorsitzende beendet die Sitzung um 12:30 Uhr. 
                                
      
    
       
..........................................                                                             .......................................... 
    Droege, Vorsitzender         Reuter, Ratsmitglied 

.......................................... 
Launhard, Schriftführerin 

 



Anlage I 

Anwesenheitsliste 
für die Sitzung des 

Regionalrates 
am 5. Juli 2012  

in Attendorn 
 

Beginn: 09:30 Uhr 
Ende: 12:30 Uhr 
 
 
Stimmberechtigte Mitglieder   Beratende Mitglieder  

Name  anwesend  Name anwesend 

Abel, Roland x  Arenz, André x 

Banschkus, Bernd x  Brase, Willi x 

Becker, Horst x  Brunsmeier, Klaus x 

Dahlhoff, Jürgen x  Haardt, Ottmar x 

Droege, Hermann-Josef x  Hemme, Fritz x 

Ewald, Wolfgang x  Molkentin-Syring, Monika x 

Hansen, Fred Josef x  Müller, Martina x 

Hoffmann, Axel x  Niemand, Meinolf  

Kramer, Rolf x  Römer, Wolfgang x 

Niermann, Guido x  von Buchwald, Werner  

Pendzich, Michael x  Hochsauerlandkreis x 

Reuter, Elmar x  Märkischer Kreis x 

Schneider, Hans-Walter x  Kreis Olpe  

Schulte, Ludwig x  Kreis Siegen-Wittgenstein x 

Zeppenfeld, Friedhelm x  Kreis Soest x 
 

 

 

Kommissionsmitglieder, die nicht dem Regionalrat angehören 

Goesmann, Gritta 

Kirmizikan, Katja 

Schwarte, Marion 

 

 

 
 
 
Gäste 

Dr.-Ing. Christoph Epping 
Staatskanzlei NRW 

Hilleke, Wolfgang 
Bürgermeister Stadt Attendorn 

Jaehrling, Heike 
Staatskanzlei NRW 

Dr. Schmidt, Cornelia 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Betriebssitz Gelsenkirchen 

Prof. Dr.-Ing. Steinbrecher, Jürgen 
Universität Siegen 



Anlage I 

Bezirksregierung Arnsberg 

Name anwesend 

Dr. Bollermann, Gerd 
Regierungspräsident 

 

Milk, Volker 
Regierungsvizepräsident 

x 

Aßhoff, Ferdinand 
Abteilungsdirektor/Regionalplaner 

 

Salomon, Christian 
Abteilungsdirektor 

x 

Müller, Bernd 
Abteilungsdirektor 

x 

Kirchner, Michael 
Abteilungsdirektor 

 

Löser, Wolfgang 
Dezernat 25 

x 

Krusat-Barnickel, Bettina 
Dezernat 32 

x 

Paulsberg, Sebastian 
Dezernat 32 

x 

Uhlenbrock, Karin 
Dezernat 65 

x 

Storm, Jürgen 
Geschäftsstelle 

x 

Launhard, Karen 
Geschäftsstelle 

x 

Duffe, Birgit 
Geschäftsstelle 

x 

 



Landesplanung       Regionalrat Arnsberg 5. Juli 20121

Landesentwicklungsplan NRW
Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel

Ausgangslage
und Verfahren
Christoph Epping

Aktueller Stand: 
Entwurf
Heike Jaehrling
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1.

2.

Ausgangslage und Verfahren

Aktueller Stand: Entwurf

brar0727
Textfeld
Anlage II
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Wer will neue landesplanerische Regelungen zur Steuerung des 
großflächigen Einzelhandels?

Die kommunalen Spitzenverbände

(Auszug aus dem Schreiben vom 21.10.2009 an Frau Thoben)

"Steuerung des großflächigen Einzelhandels fortsetzen
Bei den zu ergreifenden Maßnahmen zum Erhalt von funktionsfähigen und lebendigen Innenstädten
kommt der Steuerung des Einzelhandels eine tragende Rolle zu. Die Bemühungen der
bisherigen Landesregierung, die städtischen Zentren zu stärken und die Ansiedlung großflächiger
Einzelhandelsbetriebe und Einkaufszentren in die Innenstädte zu lenken und damit
nicht zuletzt die wohnungsnahe Versorgung der Bevölkerung zu sichern, müssen konsequenter
fortgesetzt werden.
…, fordern die Städte das Land auf, kurzfristig mit den Arbeiten für eine
Neuregelung landesplanerischer Regelungen zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels
und Hersteller-Direktverkaufszentren (FOC) zu beginnen, um baldmöglichst wieder Rechts-,
Planungs- und Investitionssicherheit zu schaffen."

(Auszug aus den "Erwartungen und Forderungen des Städtetages Nordrhein-Westfalen an den neuen 
Landtag und die neue Landesregierung - Beschlossen vom Vorstand des Städtetages Nordrhein-Westfalen 
in seiner Sitzung am 20. Mai 2010 in Köln")
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Wer will neue landesplanerische Regelungen zur Steuerung des 
großflächigen Einzelhandels?

Bürgerinitiativen und -vereine

Handelsverband NRW

"Hammer Erklärung"

Regionalverband Ruhr

IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern in NRW
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Wollen wir nicht alle das?

Quelle: Altes Rathaus in Bonn © T&C
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Ziele der letzten Legislaturperiode: 
Erarbeitung eines neuen Landesentwicklungsplans, darin auch Regelungen zum 
großflächigen Einzelhandel, unterbrochen wegen der Neuwahlen.

Kabinettbeschluss vom 17.04.2012
Landesregierung billigt den Entwurf eines Sachlichen Teilplans Großflächiger 
Einzelhandel und beschließt das Beteiligungsverfahren.

Ziele der aktuellen Legislaturperiode:
Die Landesregierung führt die Erarbeitung eines neuen Landesentwicklungsplans fort. 
Der Sachliche Teilplan Großflächiger Einzelhandel wird wegen seiner Dringlichkeit als 
Einzelverfahren fortgeführt.

Landesentwicklungsplan NRW - Sachlicher Teilplan Großflächiger 
Einzelhandel
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Zeitplan Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel

Ausarbeitung Entwurf mit Begründung und Umweltbericht 

17.04.2012 Kabinettbeschluss zur Billigung des Entwurfs 
Information der Regionalräte, der Kommunen und der 
Öffentlichkeit

Beteiligung vom 4. Juni bis zum 4. Oktober
(Öffentlichkeit, öffentliche Stellen mit Beschlüssen der 
Gemeinden und der Regionalräte)

Auswertung Stellungnahmen

Kabinettbeschluss zur Aufstellung des Teilplans
Beratung im Landtag
Inkraftsetzung und Veröffentlichung als Rechtsverordnung

2012

2011

2013
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Beteiligungsfrist 4. Juni bis zum 4. Oktober

Öffentlichkeitsbeteiligung:
Auslage des Plans bei der Landesplanungsbehörde in der Staatskanzlei und den 
Regionalplanungsbehörden in den Bezirksregierungen und beim Regionalverband Ruhr, 
Beteiligung digital, per Post oder zur Niederschrift

Beteiligung der in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen:
Regionalräte, Städte und Gemeinden, Kreise und sonstige öffentliche Stellen, 
insgesamt ca. 700 Beteiligte, Beteiligung bevorzugt digital

Landesentwicklungsplan NRW - Sachlicher Teilplan Großflächiger 
Einzelhandel
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1.

2.

Ausgangslage und Verfahren

Aktueller Stand: Entwurf
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� Auswertung der Rechtsprechung – u. a. der obergerichtlichen Entscheidungen zu §
24 Abs. 3 bzw. § 24a LEPro

� Analyse der relevanten Rahmenbedingungen

� Ergebnisse verschiedener Expertenworkshops mit Regionalplanungs- und 
Bauaufsichtsbehörden, Kommunalen Spitzenverbänden, der IHK NRW, des 
Handelsverbandes NRW, Vertretern von Investoren und Gutachtern, Juristen etc.

� "Positionspapier zur Einzelhandelssteuerung in Nordrhein-Westfalen" der 
Arbeitsgruppe "Einzelhandelsentwicklung in NRW" der LAG NRW der ARL

� Gutachten "Grundlagen für die Erarbeitung einer neuen landesplanerischen 
Regelung zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels" von Junker und Kruse 
Stadtforschung Planung

LEP NRW - Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel (ENTWURF): 
Analysen und Diskussionsprozesse
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Die Landesregierung hat unter Federführung der Staatskanzlei als 
Landesplanungsbehörde den Entwurf eines Sachlichen Teilplans Großflächiger 
Einzelhandel erarbeitet. Alle Fachministerien – insbesondere aber das Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr - haben daran mitgewirkt. 

Der vorliegende Entwurf umfasst folgende Kapitel:
1. Einleitung,
2. Rechtsgrundlagen und Rechtswirkungen,
3. Festlegungen und Erläuterungen zum großflächigen Einzelhandel.

Dem Entwurf beigefügt ist die nach ROG erforderliche Begründung sowie der 
Umweltbericht.

LEP NRW - Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel (ENTWURF): 
Erarbeitung / Struktur
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• Demographischer Wandel

• Entwicklungen im Einzelhandel

• Globalisierung der Wirtschaft

• Flächeninanspruchnahme

LEP NRW - Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel (ENTWURF): 
Planerische Rahmenbedingungen
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1 Ziel 
Standorte nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen

Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 
Baunutzungsverordnung dürfen nur in regionalplanerisch festgelegten 
Allgemeinen Siedlungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden.

Erläuterungen…

LEP NRW - Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel (ENTWURF): 
Festlegungen
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2 Ziel 
Zentrenrelevante Kernsortimente: Standorte nur in zentralen 
Versorgungsbereichen

Dabei dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 
Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevantem Kernsortiment nur in zentralen 
Versorgungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden.
Ausnahmsweise dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11 
Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment 
auch außerhalb zentraler Versorgungsbereiche dargestellt und festgesetzt werden, 
wenn nachweislich:
- eine integrierte Lage in den zentrale Versorgungsbereichen nicht möglich ist 

und
- die Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung mit Gütern des 

täglichen Bedarfs diese Bauleitplanung erfordert und 
- zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt 

werden.

Erläuterungen…

LEP NRW - Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel (ENTWURF): 
Festlegungen
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3 Ziel 
Zentrenrelevante Kernsortimente: Beeinträchtigungsverbot

Durch die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten für 
Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevantem 
Kernsortiment dürfen zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht 
wesentlich beeinträchtigt werden.

Erläuterungen…

LEP NRW - Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel (ENTWURF): 
Festlegungen
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4 Grundsatz 
Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche

Bei der Darstellung und Festsetzung von Sondergebieten für Vorhaben i. S. des 
§ 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment 
außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen soll der zu erwartende
Gesamtumsatz der durch die jeweilige Festsetzung ermöglichten 
Einzelhandelsnutzungen die Kaufkraft der Einwohner der jeweiligen Gemeinde für 
die geplanten Sortimentsgruppen nicht überschreiten.

Erläuterungen…

LEP NRW - Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel (ENTWURF): 
Festlegungen
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5 Ziel 
Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Standort, Beeinträchtigungsverbot, 
relativer Anteil zentrenrelevanter Randsortimente

Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit nicht 
zentrenrelevantem Kernsortiment dürfen auch außerhalb von zentralen 
Versorgungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden, wenn der Umfang der 
zentrenrelevanten Randsortimente maximal 10 % der Verkaufsfläche beträgt. Dabei 
dürfen zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden durch den absoluten Umfang 
der zentrenrelevanten Randsortimente nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

Erläuterungen…

LEP NRW - Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel (ENTWURF): 
Festlegungen
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6 Grundsatz 
Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche zentrenrelevanter 
Randsortimente

Der Umfang der zentrenrelevanten Randsortimente eines Sondergebietes für 
Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit nicht 
zentrenrelevantem Kernsortiment soll 2.500 m2 Verkaufsfläche nicht überschreiten. 

Erläuterungen…

LEP NRW - Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel (ENTWURF): 
Festlegungen
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7 Ziel 
Überplanung von vorhandenen Standorten

Vorhandene Standorte von Vorhaben im Sinne von § 11 Abs. 3 
Baunutzungsverordnung außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen dürfen 
als Sondergebiete gemäß § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung dargestellt und 
festgesetzt werden. Dabei sind die Verkaufsflächen in der Regel auf den 
genehmigten Bestand zu begrenzen.
Ausnahmsweise kommen auch geringfügige Erweiterungen in Betracht, wenn 
diese für eine funktionsgerechte Weiternutzung des Bestandes notwendig sind und 
durch die Festlegung keine wesentliche Beeinträchtigung zentraler 
Versorgungsbereiche von Gemeinden erfolgt.

Erläuterungen…

LEP NRW - Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel (ENTWURF): 
Festlegungen

Landesplanung       Regionalrat Arnsberg 5. Juli 201220

8 Ziel 
Einzelhandelsagglomerationen

Die Gemeinden haben dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und 
Erweiterung bestehender zentrenschädlicher Einzelhandelsagglomerationen 
außerhalb Allgemeiner Siedlungsbereiche entgegenzuwirken. Darüber hinaus 
haben sie dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und Erweiterung 
bestehender zentrenschädlicher Einzelhandelsagglomerationen mit 
zentrenrelevanten Kernsortimenten außerhalb zentraler Versorgungsbereiche 
entgegenzuwirken. Sie haben sicherzustellen, dass eine wesentliche 
Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden durch 
zentrenschädliche Einzelhandelsagglomerationen vermieden wird.

Erläuterungen…

LEP NRW - Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel (ENTWURF): 
Festlegungen



Landesplanung       Regionalrat Arnsberg 5. Juli 201221

9 Grundsatz 
Regionale Einzelhandelskonzepte

Regionale Einzelhandelskonzepte sind bei der Aufstellung und Änderung von 
Regionalplänen in die Abwägung einzustellen.

Erläuterungen…

LEP NRW - Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel (ENTWURF): 
Festlegungen

Landesplanung       Regionalrat Arnsberg 5. Juli 201222
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Resolution des Regionalrates Arnsberg 

zum TOP 3 b) „Erhaltungsbedarf an Landesstraßen“ 

der Regionalratssitzung am 05.07.2012 in Attendorn 

 

Die  Studie  zum  Zustand  der  Landesstraßen  in  Südwestfalen  von  Univ.‐Prof.  Dr.‐Ing.  Jürgen 

Steinbrecher, Universität Siegen, März 2012 macht überzeugend deutlich, dass Sparen am Erhalt der 

Straßensubstanz  langfristige  Vernichtung  von  Volksvermögen  bedeutet.  Öffentliches 

Infrastrukturvermögen  zu erhalten  ist  aber ein Gebot wirtschaftlichen Handelns, denn  jeder weiß, 

dass unterlassene  Instandhaltung  am Ende Totalverlust der  Substanz bedeutet, deren notwendige 

Wiederherstellung  dann  ein  Vielfaches  an  Aufwand  erfordert.  Die  Vergleichsbasis:  Zustand 

2008/2004 macht deutlich, dass es mit den bislang eingesetzten Geldern offenbar nicht möglich war, 

den – ohnehin schon schlechten – Zustand in der Substanz von 2004 zu halten. Wie sich die aktuelle 

Situation  in  2012  darstellt, muss  sich  bei  der  nächsten  Zustandserfassung  und  deren  alsbaldiger 

Auswertung zeigen.  

Der landesweite Nachholbedarf für die Instandsetzung und Erneuerung der Fahrbahnen hat sich seit 

2004  von  304  auf  458  Mio.  EUR  erhöht,  davon  entfallen  beinahe  100  Mio.  EUR  auf  die 

Verschlechterung des Straßenzustandes. Verbleibt es demgegenüber bei den derzeitigen Ansätzen im 

Landeshaushalt  wird  sich  logischerweise  der  Nachholbedarf  weiter  erhöhen,  vermutlich  sogar 

verdoppeln. 

Angesichts der Lage öffentlicher Haushalte resp. des Landeshaushalts kommt es auch darauf an, die 

Verteilung  der  Mittel  transparent  zu  machen  und  Verteilungskriterien  einzusetzen,  die  auf  die 

unterschiedlichen Verhältnisse und Bedarfe im Land – so auch hier in Südwestfalen – eingehen. 

Hinzu  kommt, dass  sich die durchschnittliche Qualität der  Landesstraßen  in  Südwestfalen deutlich 

schlechter darstellt als  in anderen Regionen; der Substanzverlust schreitet hier also schneller voran 

und beeinträchtigt letztlich auch die Verkehrssicherheit. 

Der Regionalrat Arnsberg fordert daher Landesregierung und Landtag auf: 

1. Szenarien  zu  entwickeln,  die  eine  deutliche  Erhöhung  der  Mittel  für  Erhalt  und 

Instandsetzung der Landesstraßen ermöglichen 

2. die bisherigen Verteilungsmechanismen offenzulegen  

3. für die zukünftige Verteilung der Mittel im Land auf die Regionen vorzusehen, dass 

a. die Verkehrsbedeutung erfasst wird  (z.B. Haupterschließungsachse  für einen Raum, 

keine Alternativen in der Nähe, Anbindung gewerblicher Standorte, etc.) 

b. topografische Verhältnisse  der Mittelgebirgsregionen mit  höherem Aufwand  durch 

Steigungen/Gefällestrecken,  Witterungseinflüsse  (Niederschläge,  Winterwetter) 

bedacht werden 

c. die  Instandhaltung von Sonderbauwerken und Brücken  im Zuge von Straßen per se 

einen höheren Aufwand erfordern als eine reine Straßenoberfläche in der Ebene.  
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